
 

          

 
 
 
 
 
 
 

Auftrag zur Lieferung von „Mansfelder Energie_Strom“ für Wärmepumpen und den sonstigen 
Verbrauch bis zu 100.000 kWh im Netzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH 

für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke 
1. Kunde                                  
 
_____________________________________________   _____________________________________ __________ 
Firma Vorname / Name (Vertretungsberechtigte)              Geburtsdatum  
 

_____________________________________________   __________________________________________________ 
Straße / Hausnummer       PLZ / Ort  
 

___________________    ________________________   __________________________________________________ 
Telefon geschäftlich    Telefon privat (oder mobil)       Fax / E-Mail 
 

_____________________________________________   __________________________________________________ 
Handelsregisternummer               Steuernummer 

 
Der Lieferant kann dem Kunden über die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Lieferverhält-
nisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Änderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. 

Entnahmestelle (Nur ausfüllen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Rechnungsanschrift abweicht)                 
_____________________________________________    _________________________________________________ 
Straße / Hausnummer         PLZ / Ort 

2. Bisheriger Strombezug                             
Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten 
Stromrechnung. (Achtung: Unterlagen können nicht zurück geschickt werden.) 

_____________________________________________  _________________________________________________ 
Name des bisherigen Stromlieferanten Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten 
 

_______________________ ___________________ _________________________________________________ 
Stromzählernummer Vorjahresstromverbrauch in kWh Zählpunktbezeichnung 

3. Anlage                                  
Anschlusswert gesamt(kW): ____________________________ Schaltuhrnummer/Rundsteuerempfängernummer: ____________________________ 

4. Lieferung / Freigabedauer / Preis / Abnahme                       
(1) Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesamten Bedarfs des Kunden an elektrischer Energie – sowohl für elektrische Wärmepumpen 

zur Raumheizung als auch für den sonstigen Bedarf – gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben genannte Entnahmestelle. 
(2) Der Strombezug für elektrische Wärmepumpen zur Raumheizung kann innerhalb von 24 Stunden insgesamt 6 Stunden unterbrochen werden. Die einzelne 

Unterbrechung darf nicht länger als 2 Stunden dauern. Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten darf nicht kürzer sein als die jeweils vorangegangene 
Sperrzeit. Es gelten die Unterbrechungszeiten des Netzbetreibers. Diese Zeiten können von Netzbetreiber im Bedarfsfall angepasst werden. 

(3) Die Unterbrechung des Strombezugs für die Wärmepumpe wird vom Netzbetreiber über ein fernbedientes Schaltgerät in der Kundenanlage veranlasst. 
(4) Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme und zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als Anlage beigefügten Preisblatt. 

5. Messung                                                           
Die Messung des gesamten Stromverbrauchs des Kunden erfolgt über einen einheitlichen Zähler. 

6. Lieferbeginn                                
Gewünschter Lieferbeginn (maßgeblich ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten nach Ziffer 1 AGB): 
 

 Nächstmöglicher Zeitpunkt                        zum ______________(Datum) 

 Lieferantenwechsel 
 Tarifwechsel 
 Neue Anlage 
 Umzug / Einzug               _____________________________________________    

          Zählerstand am Tag der Übernahme bzw. Einbau 

Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB. 

7. Laufzeit / Kündigung                              
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres 
gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt.  

Bearbeitungsvermerke (wird von Stadtwerke Hettstedt GmbH ausgefüllt) 

Kundennummer:  Abschlagsbetrag:  Bearbeiter:  

  zum 03./15. d.M.:  bestätigt am:  



8. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: Oktober 2017)                         
Ergänzend finden die beigefügten „Allgemeine Geschäftsbedingungen Stadtwerke Hettstedt GmbH für einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh für berufli-
che, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke“ (AGB) Anwendung. 

7. Vollmacht                                 
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit 
dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages. Zudem bevollmächtigt der Kunde den Lieferan-
ten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten ferner zur 
Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber.  

8. SEPA-Basislastschriftmandat                           
Ich ermächtige den Lieferanten (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE57SWH00000473564), Zahlungen aus dem Auftragsverhältnis von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Hettstedt GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kunden gesondert mitgeteilt. 

   
   
Vorname und Name (Kontoinhaber)  Kreditinstitut – Name 

   
Straße und Hausnummer  BIC 
   

Postleitzahl und Ort  IBAN 
   

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber (ggf. des Vertretungsberechtigten) 
 

09. Auftragserteilung                               
Mit seiner Unterschrift erteilt der Kunde dem Lieferanten den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die obige Entnahmestelle 
zu liefern. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande. 
 

 

 

_____________________________           _______________________________________ 
Ort / Datum                    Unterschrift Kunde  
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1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der 
tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Beliefe-
rung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefer-
vertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf 
der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 
Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu 
ausdrücklich auf.   

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der 
Leistungspflicht  

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
elektrischer Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, 
über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID ener-
giewirtschaftlich identifiziert wird.  

2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlus-
ses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 10.  

2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und 
deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere hö-
here Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaß-
nahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder un-
möglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leis-
tungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen 
nicht endgültig beseitigt sind.  

2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit 
und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbe-
trieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprü-
che des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unbe-
rührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden 
trifft. 

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / 
Anteilige Preisberechnung 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen 
des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der 
Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Lieferanten oder 
auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kos-
tenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lieferant eine 
Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden 
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt 
zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels 
oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer 
Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer Selbstablesung 
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Nimmt der Kun-
de eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspä-
tet vor oder sind aus anderen Gründen keine plausiblen Messwerte 
verfügbar, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berück-
sichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen.  

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des 
Netzbetreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grund-
stück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermitt-
lung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der 
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist an-
zubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messein-
richtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberech-
tigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 17 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen 
verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Ab-
rechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine sol-
che Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen 

Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, an-
stelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, monatlich bis zum 
15. des auf einen Liefermonat folgenden Kalendermonats, die 
Entgelte nach diesem Vertrag für die im Vormonat gelieferte 
elektrische Energie abzurechnen. 

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeit-
raumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum 
Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrech-
nung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung 
unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. 
Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der 
Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel o-
der zu wenig berechnete Betrag unverzüglich nachentrichtet bzw. 
erstattet, spätestens aber mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, 
eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährli-
che Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten 
Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatlichen 
Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3 
Satz 1. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veran-
lassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann 
zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Feh-
ler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z. B. 
auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), 
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlags-
zahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den 
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist 
der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

3.7. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungs-
zeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunab-
hängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung 
geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach 
Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrech-
nungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisän-
derung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankun-
gen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemes-
sen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung anfal-
lenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst 
werden. 

4. Schaltgerät: Installation, Beschädigung, Störung 
4.1. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort des Schaltgeräts. 

Bei der Wahl des Anbringungsortes ist die Möglichkeit der Fern-
bedienung zu berücksichtigen. Der Netzbetreiber hat den Kunden 
zu beteiligen und dessen berechtigte Interessen angemessen zu 
berücksichtigen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden ei-
ner Verlegung des Schaltgerätes zuzustimmen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Fernbedienung möglich ist. 
Der Kunde hat die Kosten einer Verlegung des Schaltgerätes 
nach Satz 4 zu tragen. 

4.2. Der Kunde hat dem Netzbetreiber den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen des Schaltgerätes unverzüglich mitzuteilen. 

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / 
Aufrechnung 

5.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lie-
feranten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeit-
punkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels 
Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. 

5.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung 
ergreifen; fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt 
der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, 
stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Ziffer 17 in Rechnung. Auf Verlangen des Kun-
den ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
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Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hö-
he der Pauschale. 

5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur,  

5.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und so-
lange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
der Messeinrichtung festgestellt ist,  
oder  

5.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei fal-
schen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne 
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der 
Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine 
Nachprüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße Funk-
tion bestätigt hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 5.3 unbe-
rührt. 

5.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Forderungen des Kunden, die im Rahmen des 
Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf des Vertrags entste-
hen, sowie für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Liefer-
pflicht. 

6. Vorauszahlung 
6.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in 

angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn 
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen.  

6.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, 
Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Vorausset-
zungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszah-
lungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. 
Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe 
der Vorauszahlung wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem 
durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vor-
hergehender Abrechnungszeitraum besteht – aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen 
Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berücksichti-
gen.  

6.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungsbeträge oder Ab-
schläge nach Ziffer 5.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abwei-
chung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich nachent-
richtet bzw. erstattet.  

6.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim 
Kunden ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzäh-
ler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit 
beauftragen.  

6.5. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbe-
standteilen nach den Ziffern 7.2 bis 7.4 zusammen. 

6.6. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängi-
gen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt erge-
benden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, 
die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie 
enthalten folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Ver-
trieb, die Kosten für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem 
Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden 
– , die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Be-
lastungen, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die 
vom Netzbetreiber erhobene Umlage nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlage nach § 19 Abs. 2 Strom-
NEV, die Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, die abLa-
Umlage nach § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 
(AbLaV), die Stromsteuer sowie die Konzessionsabgaben. Der Lie-
ferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern 
Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellen-
betrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrich-
tungen zu treffen, wonach der grundzuständige Messstellenbetrei-
ber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant si-

cherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden 
für diese Entgelte durch den grundzuständigen Messstellenbe-
treiber ausgeschlossen ist. 

6.7. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie 
nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 7.2 und 7.4 nicht 
genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das Entgelt 
nach Ziffer 7.2 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der 
jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belie-
ferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Ver-
tragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindli-
chen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit 
diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem 
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der je-
weils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen 
(z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preis-
reduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die 
Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits 
bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweili-
ge gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die 
nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem ein-
zelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) 
zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird 
über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rech-
nungsstellung informiert.  

6.8. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 7.2 und 7.3 
die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeiti-
ge Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem Preisblatt.  

6.9. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines 
nach Ziffern 7.3 und 7.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf An-
frage mit. 

6.10. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis 
nach Ziffer 7.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Ab-
gaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Zif-
fer 7.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den 
Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 7.4 – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). An-
lass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Ände-
rung der in Ziffer 7.2 genannten Kosten. Der Lieferant überwacht 
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer sol-
chen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach 
Ziffer 7.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach 
dieser Ziffer 7.6 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach 
dieser Ziffer 7.6 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeit-
punkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpas-
sung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind 
bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige 
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen 
bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpas-
sung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach 
für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindes-
tens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhö-
hungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und des Ar-
beitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten mög-
lich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant 
dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat 
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpas-
sung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.11. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde 
unter Tel.-Nr. +49 (3476) – 87 02 0 oder im Internet unter 
www.stadtwerke-hettstedt.de. 

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen 
auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, 
StromNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entschei-
dungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenz-
verhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 
Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingun-
gen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter In-
halt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss 
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – 
absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er 
auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
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werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag 
und/oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebli-
che Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen 
lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam 
erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseiti-
gen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag 
und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – unverzüglich 
insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederher-
stellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleis-
tung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zu-
mutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erfor-
derlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmun-
gen). Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung 
wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung 
spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 
Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkün-
digungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem 

8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die 
Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdiebstahl“) und die 
Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist. 

8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 
€ 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant eben-
falls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnut-
zung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. 
Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte 
Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet 
hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und 
Kunden noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch 
nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten 
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Un-
terbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 
dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem 
Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher an-
gedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbre-
chung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe 
des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant 
wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten Zeit-
punkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür 
der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznut-
zungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde 
wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unter-
brechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der 
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem 
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif-
fer 17 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten 
einer solchen Sperrung werden nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. Die Belieferung wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn 
die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Bar-
zahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unter-
brechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbe-
nommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung un-
verzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor im Fall eines Stromdiebstahls nach Ziffer 9.1, 
oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen 
der Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden 
die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die 
Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündi-
gung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen 
oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass 
er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 7 
des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau ei-
nes intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten 
auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kündigen. Der 
Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der Kündigung ein 
Angebot für den Abschluss eines neuen Stromliefervertrages un-
terbreiten. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 

Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber gel-
tend zu machen (§ 18 NAV).  

9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und der Kunde dies wünscht. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verur-
sachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt 
nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei 
Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverlet-
zung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Um-
stände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen 
müssen.  

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 

10. Umzug / Übertragung des Vertrags 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unver-

züglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen An-
schrift und der neuen Stromzählernummer in Textform mitzutei-
len. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 10 Werkta-
ge vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine 
rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermögli-
chen. 

10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 11.3 
vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses 
Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Um-
zugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt 
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde 
aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet ei-
nes anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem 
Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues 
Angebot. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten 
die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kun-
de verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah-
mestelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbe-
treiber einstehen muss und für die er von keinem anderen Kun-
den eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen 
des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unver-
züglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und An-
sprüche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer 
nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen Entnah-
mestelle bleiben unberührt. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirt-
schaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertra-
gung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzutei-
len. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht 
zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine ge-
setzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im 
Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer 11.5 
unberührt. 
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11. Vertragsstrafe 
11.1. Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbre-
chung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage ei-
ner täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte 
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Ver-
tragspreis zu berechnen. 

11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zu-
sätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten verlangt werden. 

11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Ziffer 12.1 und 12.2 für einen ge-
schätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, er-
hoben werden. 

12. Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten / 
Widerspruchsrecht 

12.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz (z. B. Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO, 
Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Hettstedt 
GmbH / Am Mühl-graben 2 06333 Hettstedt / Fax-Nr.: +49 (3476) – 
87 02 40 / E-Mail-Adresse info@stadtwerke-hettstedt.de / Tel.-Nr.: 
+49 (3476) – 87 02 0. 

12.2. Der/Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden 
für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten un-
ter Firma Secopan GmbH / Herr Dr. Kümmerlen / Am Schönblick 14 
in 71229 Leonberg / info@secopan.de / Tel-Nr.: +49 (7152) - 
569580 zur Verfügung. 

12.3. Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener 
Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kundennummer), Daten 
zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zäh-
lernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestel-
le)), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Ab-
rechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zah-
lungsverhalten.  

12.4. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des 
Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechts-
grundlagen: 

12.4.1. Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kun-
den auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

12.4.2. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellen-
betriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vor-
gaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

12.4.3. Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen 
(z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.  

12.4.4. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wah-
rung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforder-
lich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen. 

12.4.5. Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, 
verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefon-
werbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Recht-
mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

12.4.6. Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Minimierung von 
Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung 
der Kreditwürdigkeit des Kunden durch die Auskunftei Crif Bürgel 
Grünzig GmbH und Co.KG / Willy-Brandt-Straße 45, 06110 Halle 
(Saale) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. 
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Der Lieferant übermittelt zur Ermittlung der Kredit-

würdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des Kun-
Kunden (Namen, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten 
über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an 
die genannte Auskunftei. Die Auskunftei verarbeitet die erhalte-
nen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbil-
dung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der 
Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten 
des Kunden ein. Nähere Informationen zur Tätigkeit der Aus-
kunftei können dem als Anlage beigefügten Informationsblatt 
entnommen oder online unter www.crifbuergel.de eingesehen 
werden. Das Informationsblatt enthält ausschließlich Angaben 
der Auskunftei und ist vom Lieferanten nicht überprüft worden; 
mit der Beifügung des Informationsblatts macht sich der Liefe-
rant dessen Inhalt nicht zu eigen.  

12.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen 
Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 13.4 genann-
ten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern: Crif Bürgel Grün-zig GmbH 
und Co.KG.  

12.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er 
von den in Ziffer 13.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien 
von Empfängern Crif Bürgel Grünzig GmbH und Co.KG erhält. Er 
verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern 
und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

12.7. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt die 
Stadtwerke Hettstedt GmbH nicht. 

12.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter 
Ziffer 13.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für 
die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Di-
rektwerbung und der Marktforschung werden die personenbezo-
genen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein überwie-
gendes rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung 
nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen be-
steht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das 
Vertragsende hinaus. 

12.9. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft 
über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15  
DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet 
oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn 
die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt 
und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der 
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter per-
sonenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Ein-
schränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1  
DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18  
DS-GVO); Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, 
ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); 
Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf 
die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolg-
ten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

12.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen perso-
nenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 13.3) bereitstellen, die für den 
Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung 
der Lieferant gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann 
der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

12.11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Widerspruchsrecht 
 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Markt-
forschung gegenüber dem Lieferanten ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen. Der Lieferant wird die 
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Wider-
spruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung 
und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, 
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (bei-
spielsweise zur Erfüllung des Vertrags) erforderlich ist. 
 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berech-
tigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann 
der Kunde gegenüber dem Lieferanten aus Gründen, die sich 
aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit 
unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Lieferant 
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wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründe-
ten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffen-
den Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an:  
Stadtwerke Hettstedt GmbH / Am Mühlgraben 2; 06333 Hett-
stedt/  
Fax-Nr.: +49 (3476) – 870240 / 
E-Mail: info@stadtwerke-hettstedt.de..  

13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferan-
tenwechsel 

13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den 
für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-
raums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der ge-
schätzte Verbrauch anzugeben. 

14. Streitbeilegungsverfahren 
14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-

nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im 
Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungs-
netz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. 
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Hettstedt 
GmbH / Am Mühlgraben 2; 06333 Hettstedt / +49 (3476) – 8702 0 / 
+49 (3476) – 8702 40 / info@stadtwerke-hettstedt.de.  

14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. 
(Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Be-
schwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder 
erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG 
bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfah-
ren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer 
Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Ver-
jährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, 
bleibt unberührt.  

14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 
030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail:  
info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucher-
rechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 
030/22480-323, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-
Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union 
kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-
schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-
Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an 
den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu 
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen 
werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungs-
gesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und 
Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den 
Anbietern selbst erhalten sie unter  
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend infor-
mieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 

 

16. Kostenpauschalen 
        Netto     Brutto  

Kosten aus Zahlungsverzug  
Erstmalige Zahlungserinnerung  0,00 €   
Mahnung (Ziffer 8.2)  3,50 €   
Ankündigung Sperrung (Nachinkasso, 
persönliche Zahlungsaufforderung) 
(Ziffer 8.2)  
 

22,00 €   

Erfolgloser Sperrversuch / Entsperr-
versuch nach Ankündigung (kein 
Zutritt möglich) 

30,00 €   

Strom Sperrung (Niederspannung)   60,00 €   
 
erfolgreiche/erfolglose Entsperrung 
Strom (Niederspannung) 

  50,42 €  60,00 €  

 
Kosten für Bankrücklastschriften: Gebühr des jeweiligen Kre-
ditinstituts  

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der ge-
setzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein 
Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 
Eine Sperrung/Entsperrung erfolgt grundsätzlich innerhalb der 
Geschäftszeit; sollten Gründe für diese Maßnahmen außerhalb 
der Geschäftszeit vorliegen, werden auf die angegebenen Preise 
Zuschläge von 50% erhoben. 
Es wird darauf verwiesen, dass der Kunde selbst dafür Sorge zu 
tragen hat, dass durch die Wiederinbetriebnahme keine Schäden 
an der Abnahmestelle und in der Wohnung des Abnehmers ent-
stehen. 
Leistungen, für welche keine Pauschalpreise festgesetzt sind, 
werden nach Aufwand in Rechnung gestellt (z.B. Außensperrun-
gen). 
Vor einer Wiederinbetriebnahme sind immer die Preise für die 
Unterbrechung einschließlich der Unterbrechungsversuche und 
für die Wiederherstellung zu entrichten. 

17. Schlussbestimmungen 
17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht. 
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt.  

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
file://www.schlichtungsstelle-energie.de
http://www.bfee-online.de/
http://www.energieeffizienz-online.info/
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PREISBLATT 
Mansfelder Energie Strom 2019 WS 
Gültig ab 01.01.2019 für Haushalts- und Gewerbekunden (Eintarif), zeitlich begrenzt vom 01.01.2019 – 31.12.2019 

 

Produktdetails: 

Gültig: Ab 01.01.2019 

Liefergebiet: 
Stromnetzgebiet der Stadtwerke Hettstedt GmbH (Hettstedt und 
Walbeck) 

Voraussetzung: 
Erteilung des SEPA–Lastschriftmandats oder Zahlung per Überweisung. 
Gilt für Abnahmestellen mit Wärmeerzeugung 

Preisgarantie: Festpreisgarantie vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 

Vertragslaufzeit: Unbefristet 

Kündigungsfrist: 
Kündigung ist möglich zum 31.12.2019 mit einer Frist von 1 Monat zum 
Jahresende. Bei Nichtkündigung erfolgt ab 01.01.2020 die 
Weiterbelieferung mit Tarif „Mansfelder Energie Strom 2020 WS“. 

Zahlungsweise: 
Die Abrechnung erfolgt bei monatlichen Abschlagszahlungen und 
einer Jahresrechnung zum 31. Dezember. 

Besonderheit: 

Mansfelder Energie Strom 2019 WS ist ein limitiertes Angebot. Die 
Verträge kommen erst mit Bestätigung der Stadtwerke Hettstedt 
GmbH zustande. Neukunden erhalten mit der Jahresrechnung 2019 
einen Bonus von 20 € (brutto) verrechnet. 

 

Preis Netto Brutto 

Arbeitspreis ET 17,15 Ct/kWh 20,41 Ct/kWh 

Grundpreis Eintarifzähler 98,38 €/a 117,07 €/a 

In den oben aufgeführten Bruttopreisen (gerundet) ist die ab 01.01.2007 gültige gesetzliche 
Mehrwertsteuer von 19 % enthalten. 
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Ergänzungen: 

Die aufgeführten Nettopreise enthalten die ab 01.01.2019 gültige erneuerbare Energien Umlage 
(EEG-Umlage) in Höhe von 6,405 Cent/kWh (netto). Ferner ist das Netznutzungsentgelt des 
örtlichen Netzbetreibers entsprechend der Veröffentlichung enthalten. 

Die Energiesteuer auf Strom in Höhe von 2,05 Cent/kWh (netto) ist in den obigen Preisen 
enthalten. Die abzuführende Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabeverordnung ist 
Bestandteil dieses Vertrages. 

Dieses Jahresprodukt hat eine eingeschränkte Preisgarantie gemäß Ziffer 6 der AGB. Die 
Preisgarantie gilt für den Energiepreis, aber nicht für Steuern und Abgaben, die durch gesetzliche 
Vorgaben verursacht werden. 

Das Netzentgelt wird entsprechend des jeweils gültigen Preisblattes des Netzbetreibers 
angepasst und ist in den genannten Preisen enthalten (Stand: 01.01.2019). 

Kennzeichnung der Stromlieferung 2017 
Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG vom 07. Juli 2005, geändert 2011 - Angabe auf Basis Daten für das Jahr 2017 

  
Gesamtstromlieferungen

des Unternehmens* 

Zum Vergleich: 
Stromerzeugung 
in Deutschland** 

 
 

 

CO2-Emissionen 205 g/kWh 471 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0002 g/kWh 0,0004 g/kWh
      
Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter www.stadtwerke-hettstedt.de,  
per Telefon 03476 - 8702 0, Faxabruf - 8702 40 
oder bei der Beratungsstelle der Stadtwerke Hettstedt GmbH.  
Stand der Informationen: 06.11.2018 
  
Quellen: * Stadtwerke Hettstedt GmbH, ** BDEW 
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	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrags...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Stromzählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 10 Werktage ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 11.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das U...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mit...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbe...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kund...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffer 12.1 und 12.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrage...

	12. Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten / Widerspruchsrecht
	12.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Hettstedt GmbH / Am ...
	12.2. Der/Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter Firma Secopan GmbH / Herr Dr. Kümmerlen / Am Schönblick 14 in 71229 Leonberg / info@secopan.de / Tel-Nr.: +49 (7152)...
	12.3. Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kundennummer), Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle...
	12.4. Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
	12.4.1. Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrags und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.
	12.4.2. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
	12.4.3. Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.
	12.4.4. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter er...
	12.4.5. Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur ...
	12.4.6. Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch die Auskunftei Crif Bürgel Grünzig GmbH und Co.KG / Willy-Brandt-Straße 45, 0...

	12.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 13.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Crif Bürgel Grün-zig GmbH und Co.KG.
	12.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 13.5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern Crif Bürgel Grünzig GmbH und Co.KG erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlic...
	12.7. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt die Stadtwerke Hettstedt GmbH nicht.
	12.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 13.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezog...
	12.9. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15  DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn ...
	12.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 13.3) bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erh...
	12.11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

	Widerspruchsrecht
	Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Lieferanten ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrags) erforderlich ist.
	Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde gegenüber dem Lieferanten aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgehol...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail:  info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsste...
	Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Tele...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsv...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Der Widerspruch ist zu richten an: 
	Stadtwerke Hettstedt GmbH / Am Mühlgraben 2; 06333 Hettstedt/ Fax-Nr.: +49 (3476) – 870240 /
	E-Mail: info@stadtwerke-hettstedt.de.. 
	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
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